
Zukunftsfeste 
Standorte mit 
dem A-B-B-A-
Prinzip
Die Corona-Krise macht neue Gestaltungsansät-
ze für eine zukunftsfeste Standortentwicklung 
notwendig. Doch wie können Kommunen „ihren“ 
Standort zukunftsfest gestalten? Das war die zent-
rale Frage einer Studie, die von der imakomm AKA-
DEMIE GmbH zusammen mit dem Geografischen 
Institut der Universität Augsburg im Zeitraum Mai 
bis Juli 2020 erstellt wurde. Die Studie zeigt: Städte 
und Gemeinden waren und sind zu wenig ange-
passt an die Umwälzungen, die durch die Corona-
Pandemie oftmals nicht neu hinzukamen, sondern 
durch diese akzentuiert werden. Doch gleichzeitig 
zeichnen sich schon jetzt Gestaltungsansätze für 
eine zukunftsfeste Standortentwicklung ab. Diese 
beruhen auf vier Grundprinzipien, die sich in der 
Praxis seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 
abzeichnen. Die Stadt Ettlingen ist ein Praxisbei-
spiel für das A-B-B-A-Prinzip.

Stadtentwicklung



Die Studie: Umfassende Daten von 
134 Kommunen aus Süddeutschland

134 Städte und Gemeinden aus den 
Bundesländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland ab einer Einwohnerzahl von 
5.000 beteiligten sich an einer um-fas-
senden Online-Befragung. Gut die Hälf-
te dieser Kommunen hat etwas weniger 
als 20.000 Einwohner. Die Ergebnisse 
spiegeln also v. a. Einschätzungen von 
Klein- und Mittelstädten wider.

Die Befragung verfolgte das Ziel, Kon-
sequenzen der Corona-Pandemie aus 
kommunaler Sicht in den Bereichen 
Stadt-/Innenstadtentwicklung, Ein-
zelhandelsentwicklung, Wirtschaft s-
standort und Marketing für Standorte 
zu erfassen und Elemente eines „zu-
kunft sfesten Standortes“ ab-zuleiten.

März / April 2020 – die Krise und der 
Lockdown sind da

Fehlende Krisenpläne: Sowohl Kom-
munen als auch Standortgemeinschaf-
ten (BDS-Ortsvereine, Gewerbeverei-
ne, City-Gemeinschaft en usw.) waren 
kaum auf eine derartige Kri-sensitua-
tion vorbereitet, entsprechende Kri-
senpläne bestanden in den Klein- und 
Mittelstädten quasi nicht. Schnelligkeit 
und Kreativität: Vor diesem Hinter-
grund waren die Reaktionszeiten auf 
den Lockdown schnell. Ansätze, über 
die jahrelang immer wieder gestritten 
worden war (Sondernutzungserlaub-
nisse usw.), wurden – zu Recht – un-
kompliziert umgesetzt.

Erste Konsequenzen in 2020

Schon im Mai zeichneten sich nach An-
gaben der befragten Kommunen fol-
gende Konsequen-zen aus der Corona-
Krise ab (Auswahl):

• Die 134 Kommunen gehen mehr-
heitlich (62 %) von einem Ein-
bruch in den kommuna-len Fi-
nanzen aus. Etwa ein Viertel sieht 
daher eine Gesamtstrategie bei 
der Stadtent-wicklung mit Schwer-
punktsetzungen als zwingende 
Reaktion an.

• 63 % befürchten kurzfristig einen 
Attraktivitätsverlust der jeweiligen 
Innenstadt, der al-lerdings auch 
nachhaltig bleiben wird, sofern kei-
ne Strategieänderung in der Innen-
stadtentwicklung erfolgen sollte.

• Der Wirtschaft sstandort wird in je-
der fünft en Kommune (22 %) mit 
nachhaltigen fi nan-ziellen Auswir-
kungen bei den Bestandsunter-
nehmen umgehen müssen, dies in 
Verbin-dung mit einem Verlust an 
Arbeitsplätzen (12 %) und einer 
Zunahme von Unterneh-mensin-
solvenzen (9 %).

• Die kommunalen Verwaltungen 
selbst sehen die Notwendigkeit, 
erstmalig eine Art Si-cherheitsplan 
zu erarbeiten bzw. anzuwenden. 
Positiv: 27 % gehen von einem 
Digitali-sierungsschub und damit 
dem Ausbau von E-Government-
Angeboten der Kommune aus. 

Langfristige Konsequenzen der Coro-
na-Pandemie aus kommunaler Sicht

Stadtentwicklung: Eine Prognose für 
2021, geschweige denn darüber hin-
aus, schien zum Zeit-punkt der Befra-
gung fast unmöglich. Es scheinen sich 
aber u. a. folgende langfristige Konse-
quenzen abzuzeichnen:
1. Konsolidierung kommunaler 

Haushalte und Schwerpunktset-
zung aufgrund fehlen-der Finanz-
mittel (sagen 13 % aller befragten 
Kommunen)

2. Sicherstellung einer attraktiven In-
nenstadt (9 %)

3. Umsetzung einer Digitalisierungs-
strategie (5 %)

Innenstadtentwicklung: Die Innen-
stadt bleibt funktionsfähig (dies geben 
63 % der befragten Kommunen an). Sie 
wird allerdings nun tatsächlich multi-
funktionaler werden müssen, denn der 
Einzelhandel wird seine dominierende 
Funktion in den Innenstädten verlieren 
und ein wichti-ges, aber eben nur eines 
von vielen Belebungspotenzialen künf-
tig sein (35 %). Dies leuchtet ein, folgt 
man den Einschätzungen von 75 % al-
ler Kommunen, wonach der Verlust an 
Han-delsbetrieben beschleunigt wird. 
Alarmierend: 76 % gehen vom selben 
Phänomen auch bei gastronomischen 
Betrieben in den Innenstädten aus! 

Einzelhandel: Steuerung und Entwick-
lung: Einzelhandelskonzepte als Steu-
erinstrument behal-ten auch künft ig 
ihre Wirkung, wenn sie ergänzt werden 
um Entwicklungsmaßnahmen, also 
„mehr“ als planungsrechtliche Instru-

mente darstellen. Eine Digitalisierungs-
strategie für den Handelsstandort und 
die Handelsbetriebe wird zudem als 
zwingend angesehen. Gleichwohl aber 
bedeutet dies nicht, dass jeder Stand-
ort einen Online-Marktplatz mit Shop-
Funktion bräuchte. Vielmehr sollte aus 
kommunaler Sicht der Fokus auf einer 
professionellen digitalen Sichtbarkeit 
liegen, also einem Online-Marktplatz 
mit attraktiven digitalen Services.

Wirtschaft sstandorte: Bereits in den 
Jahren 2017 bis 2020 hatten fast zwei 
von drei Kommu-nen einen Nachfrage-
überhang bei Wirtschaft sfl ächen. Auch 
für die Zeit ab 2021 gehen diese grund-
sätzlich von einem solchen aus, also 
von einem Angebotsdruck! Sie sehen 
in Verbin-dung mit den Strukturum-
wälzungen bei Firmen und damit auch 
den kommunalen Finanzen folgende 
Schwerpunkte als Wirtschaft sstandort:
1. Gewerbefl ächen-MANAGEMENT = 

Gewerbefl ächenausweisung, Mobi-
lisierung von Brachen usw. (sagen 

24 % aller befragten Kommunen)
2. Ansiedlungen generieren (3 %)
3. Bestandspfl ege (3 %) 

Wie nun aktiv einen Standort zu-
kunft sfest gestalten?

Vier Grundprinzipien scheinen sich 
Stand heute für eine zukunft sfeste 
Standortgestaltung ab-zuzeichnen:

Anders als bisher an die Standort-
entwicklung herangehen. Beispiel 
Innenstadt-entwicklung: Nicht mehr 
Frequenz durch den Handel, sondern 
Frequenz für den Handel muss ein 
Leitmotiv v. a. in kleineren Kommunen 
sein. Das bedeutet aber auch, dass eine 
Innenstadtstrategie viel mehr als bis-
her weitere Belebungspotenziale (Woh-
nen, Bildungseinrichtungen usw.) be-
rücksichtigen muss.

Besonderes stärken und bisherige 
Maßnahmen kritisch überprüfen, ggf. 
nicht mehr weiterverfolgen. Denn: Al-

lein schon aus Gründen knapper wer-
dender Finanzmittel müssen weiter 
verfolgte Maßnahmen mehr Wirkung 
als bisher erzielen. Beispiel Stadt-
marketing: Bei eventuell reduziertem 
fi nanziellem Budget sind „übliche 
Events“ eventuell nicht mehr wirkungs-
voll genug. 

Beweglicher werden, Strukturen, die 
zum einen befähigen, künft ige Kri-
sen zu antizi-pieren (Sicherheits- bzw. 
Notfallpläne), zum anderen aber ganz 
bewusst eine Weiterentwicklung zwin-
gend institutionalisieren. Beispiel 
Stadtentwicklung: Ehrenamtliches 
Engagement entsteht demnach v. a. 
dann, wenn eine punktuelle, projekt-
bezogene Beteiligung problemlos mög-
lich ist und so verstandene Projektgrup-
pen fi nanzielle Mittel zur Verfügung 
haben, explizit mit dem Auft rag, „neu 
zu denken“.

Eine neue Arbeitsteilung etablieren, um 
klarere Verantwortlichkeiten beispiels-
weise zwischen privaten Gruppierun-
gen und Kommune zu haben. Beispiel 
Innenstadtmarke-ting: Bestehende Ver-
marktungsstrukturen könnten ergänzt 
werden durch Anreizsysteme für aktive 
Betriebe, um so das Thema „Trittbrett-
fahrer“ in den Griff  zu bekommen.

Praxisbeispiel Stadt Ettlingen

Einzelne Elemente des „A-B-B-A-Prin-
zips“ fi nden sich in der Praxis tatsäch-
lich wieder. So er-gänzt beispielsweise 
die Stadt Ettlingen (ca. 39.500 Einwoh-
ner) bei Karlsruhe zusammen mit der 
örtlichen Werbegemeinschaft  seit April 
2020 das bestehende Citymanagement 
durch eine neue Form der Arbeitstei-
lung. Diese umfasst drei zentrale Ele-
mente:

1. eine klare Positionierung der In-
nenstadt, die für den Kunden 
wichtig und spürbar ist und damit 

NICHT FREQUENZ 
DURCH DEN 
HANDEL, SONDERN 
FREQUENZ FÜR 
DEN HANDEL. 
DIESE DENKE LÄSST 
ÜBLICHE ANSÄTZE 
ZUR INNENSTADT-
BELEBUNG KÜNFTIG 
WIRKUNGS LOSER 
WERDEN. 
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Peter Markert ist 
geschäft sführender 
Gesellschaft er der imakomm, 
Aalen | Stuttgart. Das Institut hat 
seit dem Jahr 2000 weit mehr als 
400 Kommunen insbesondere 
in Süddeutschland erfolgreich 
begleitet. Weitere Daten und 
Infos zur Studie und zu weiteren 
Umsetzungsbeispielen fi nden 
Sie hier: 
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das Besondere der Innenstadt erleb-
bar macht; diese Positionierung muss 
insbesondere auch durch die inner-
städtischen Betriebe gestärkt werden

2. ein Fördertopf in 2020 (kommu-
nales Geld) und einen ab 2021 
aufzubauender Schutz-schirm für 
finanzielle Soforthilfen für inner-
städtische Betriebe

3. ein Leistungsversprechen zwi-
schen Stadt, Werbegemeinschaft 
und innerstädtischen Betrieben für 
ein noch besseres Kundenerlebnis

Beispiel „Fördertopf 2020“:
Die Stadt Ettlingen stellte bereits we-
nige Monate nach dem Lock down im 
März 2020 für jene gesunden Betriebe, 
die unverschuldet aufgrund der derzei-
tigen Corona-Krise in finanzielle Schief-
lage geraten waren, einen Fördertopf 
mit insgesamt 100.000 Euro bereit. Bei 
Einhaltung klarer Rahmenbedingun-
gen konnte im Einzelfall eine finanziel-
le Förderung hieraus gewährt werden. 

Stadt und Werbegemeinschaft hatten 
zudem weitere wichtige geldwerte 
Vorteile definiert, die jenen Betrieben 
zugutekamen, welche Qualitätskriteri-
en erfüllten, die zur Positionierung der 
Innenstadt beitragen. Hierzu zählt bei-
spielsweise das alt bekannte Problem 
uneinheitlicher Kernöffnungszeiten. 
Unterstützung erhielten also nur jene 
Betriebe, die dieses und weitere Kri-
terien erfüllen. Zudem mussten sich 
die Betriebe verpflichtet, der Werbege-
meinschaft als einer zentralen Säule 
des Citymanagements beizutreten.

Beispiel „gegenseitiges Leistungs-
versprechen“:
Neben dem Fördertopf bzw. Schutz-
schirm optimiert die Stadt Ettlingen 
(Stadtverwaltung und Kommunalpoli-
tik) den Rahmen – Städtebau, Gestal-
tung, verkehrliche Erreichbarkeit usw. 
– weiterhin mit Nachdruck. Die inner-
städtischen Betriebe tragen zusammen 
mit der Stadt zur Positionierung der In-

nen-stadt bei, die als sicher und verläss-
lich, bequem, persönlich und attraktiv 
profiliert wird. Dazu erfüllen sie – als 
Bedingung der Förderung – bestimm-
te Qualitätskriterien, und zwar solche, 
die direkt das Kundenerlebnis positiv 
beeinflussen, eben beispielsweise ver-
lässliche, einheitliche Öffnungszeiten. 
Mit anderen Worten: Aus diesem gegen-
seitigen Leistungsversprechen zwischen 
Stadt –Werbegemeinschaft – innerstäd-
tischen Betrieben ergibt sich spürbare 
Qualität für den Kun-den – und damit 
eine dauerhaft belebte Innenstadt mit 
Existenzgrundlage für die Geschäfte!

Erste Zwischenbilanz
In einer ersten Zwischenbilanz zeigte 
sich bereits Ende Herbst 2020: Die För-
dersummen je Betrieb scheinen kaum 
Anreiz zu sein, an diesem Leistungsver-
sprechen teilzunehmen. Zwar wurden 
einzelne Förderanträge abgegeben und 
auch bewilligt. Aus dem Fördertopf wur-
den jedoch nicht einmal 50 % der Gel-
der insgesamt abgerufen. Gleichwohl 
verpflichteten sich zahl-reiche Betriebe 

zu den Qualitätskriterien. Die Werbege-
meinschaft, bisher Vertretung eher von 
Handelsbetrieben, konnte allein in den 
ersten Wochen sechs Gastronomieein-
richtungen als neue Mitglieder begrü-
ßen. Zahlreiche Betriebe weisen zudem 
nun eine dauerhafte Online-Präsenz auf 
und erfüllen somit ein weiteres Quali-
tätskriterium.

In 2021 besteht die Herausforderung in 
der rechtssicheren Ausgestaltung des 
Schutzschirms für die Innenstadt. Die-
ser soll sowohl aus kommunalen Gel-
dern als auch aus Geldern der Werbe-
gemeinschaft gespeist werden. 

Ausblick
Die imakomm-Studie bietet teilweise er-
wartbare, teilweise sehr überraschende 
Ergebnisse zur Frage, wie Kommunen 
„ihren“ Standort zukunftsfest entwickeln 
können. Erste Grundprinzipien einer 
„neuen Standortentwicklung“ scheinen 
sich – salopp wiedergegeben im „A-B-
B-A-Prinzip“ – abzuzeichnen und sind 
in der Praxis bereits auch zu finden.  

Quelle: imakomm
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